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Technisches Datenblatt 

COBA OIS 150 SK

Eigenschaften Methode Einheit

Anwendung – –

Material – –

Flächengewicht EN 1849-2  ca. g/m²
Dicke – ca. mm
Geradheit (≤ 30 mm / 10 m) EN 1848-2 –

Wasserdichtheit vor und nach Alterung (336 h UV) EN 1928 –

Wasserdichtheit nach Langzeitbeanspruchung
(448 d bei 5±2 m/s; 70 °C)

EAD 030218-01-0402 –

Schlagregentest Test TU-Berlin –

Sd-Wert EN ISO 12572 ca. m
Diffusionswiderstand  µ – ca. –
Wasserdampfdurchlässigkeit EN ISO 12572 ca. kg/m².s.Pa

Reissfestigkeit längs/quer EN 12311-1 ca. N/5 cm
Reissfestigkeit nach Alterung (336 h UV) längs/quer EN 12311-1 ca. N/5 cm
Dehnung längs/quer EN 12311-1 ca. %
Weiterreissfestigkeit / Nagelausreißfestigkeit 
längs / quer

EN 12310-1 ca. N

Maßhaltigkeit EN 1107-2 %
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen / 
Kältebiegeverhalten

EN 1109 °C

Brandverhalten EN 13501-1 –
Luftdurchlässigkeit EN 12114 m³/h.m²
Temperaturbeständigkeit - °C
UV-bezogene Freibewitterungsdauer - 12 Wochen
Behelfsdeckungsfunktion - 4 Wochen

Abmessungen - m

Rollengewicht - ca. kg

Palettierung - Rollen / Palette

CE-Konformität
EN 13859-1,
EN 13859-2

-

Zertifizierungen - -
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Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den Wissenstand zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die 
aufgeführten Informationen entbinden nicht von eigenverantwortlichem Verhalten. 
Mit der Veröffentlichung dieses Datenblattes verlieren vorherige Versionen ihre 
Gültigkeit. Fehler (Irrtümer) und Schreibfehler vorbehalten.

160 / 180

Beschreibung

Universell einsetzbare, diffusionsoffene Unterdeck-, Unterspann- und 
Schalungsbahn für belüftete und unbelüftete Dächer. 

Werte / Beschreibung

1,50 x 50

UDB-A / USB-A gemäß ZVDH.

W1

2,17·10-9

Mechanische Eigenschaften

320 / 220
80 / 80

320 / 220

0,08
114

Wasserdampfdurchlässigkeit
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Sonstige Eigenschaften
E

11

- 40 bis +80
< 0,1

-45

Für vollgedämmte Steildächer mit und ohne Schalung; Entspricht den ZVDH-
Produktdatenblättern UDB-A und USB-A; Auch geeignet für Behelfsdeckungen, als 
Vordeckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer und als 
Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen.

Dreilagige Unterdeck- und Schalungsbahn aus reißfester, diffusionsoffener Kombination aus 
PP-Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.

< 1,5

0,7

Wasserdichtheit

Die COBA-Baustoffgesellschaft für Dach + Wand GmbH & Co. KG, Kiebitzheide 44, 49084 Osnabrück (im Fol-
genden der „Hersteller“) übernimmt für das Produkt OIS 150 SK (im Folgenden das „Produkt“) die im Folgenden 
näher beschriebene 10-jährige Garantie zu den hier geregelten Bedingungen.

1. Allgemeiner Umfang der Garantie / Geltungsbereich / gesetzliche Gewährleistung

1.1 Nach fachgerechter Verlegung des Produkts unterhalb einer belüfteten Konterlattenebene, wird das Produkt innerhalb 
von 10 Jahren ab Kaufdatum („Garantie-Zeitraum“) die Anforderungen an den Widerstand gegen Wasserdurchgang 
Klasse W1 gemäß DIN EN 13859 / DIN EN 1928 erfüllen. Eine fachgerecht verlegte UV-undurchlässige Dacheinde-
ckung oder Dachabdichtung wird vorausgesetzt.

1.2 Es liegt ein Garantiefall vor, wenn trotz Erfüllung der nachfolgend unter Ziffer 2 dargelegten Garantiebedingungen ein 
Mangel des Produkts vorliegt, der zu einer Durchfeuchtung führt, also die Anforderungen an den Widerstand gegen 
Wasserdurchgang Klasse W1 gemäß DIN EN 13859 / DIN EN 1928 nicht erfüllt werden („Garantiefall“).

1.3 Die Garantie gilt bei einer Verwendung des Produkts in Deutschland und Österreich.

1.4 Durch die vorliegende Garantie werden die gesetzlichen Rechte des Kunden bei Mängeln nicht eingeschränkt. Die 
Wahrnehmung dieser gesetzlichen Rechte ist für den Kunden unentgeltlich.

2. Garantienehmer / weitere Garantiebedingungen / Meldefrist bei einem Garantiefall

Der in Ziffer 1.1 genannte Umfang der Garantie und die Rechtsfolgen gemäß Ziffer 3 dieser gelten nur, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind:

2.1 Die Garantie gilt nur zugunsten des Erwerbers (Verbrauchers), der das Produkt für den Eigengebrauch erworben und 
erstmalig nach den Maßgaben der Ziffer 2.3 hat verlegen lassen („Kunde“) und auch für den Endkunden (Verbraucher) 
eines Fachbetriebes, bei dem der Fachbetrieb das Produkt nach den Maßgaben der Ziffer 2.3 erstmal verlegt hat, auch 
wenn der Endkunde das Produkt nicht zuvor selbst erworben hat, sondern es nur im Rahmen der Leistungen des Fach-
betriebes verwendet worden ist. Der Kunde und der Endkunde des Fachbetriebes werden im Folgenden zusammen als 
„Garantienehmer“ bezeichnet. Die Garantie gilt nicht zugunsten von Wiederverkäufern oder Zwischenhändlern.

2.2 Das Produkt wird innerhalb von drei Monaten nach Lieferung oder Abholung des Produkts durch den Kunden oder 
Fachbetrieb („Abnahme“) bei dem Garantienehmer verwendet.

2.3 Es erfolgt ein fachgerechter Einbau des Produkts entsprechend der zum Zeitpunkt der Verlegung gültigen und dem Pro-
dukt beiliegenden Verlegeanleitung. Ergeben sich aus nationalen Normen / Regelwerken höhere Anforderungen an 
die Verlegung, sind diese zu berücksichtigen. Der Einbau des Produkts erfolgt nachweislich durch einen qualifizierten 
Fachbetrieb. Bei der Verlegung des Produkts wird ausschließlich Systemzubehör (z. B. Nageldichtbänder, Klebebänder, 
Klebemassen) des Herstellers eingesetzt.
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2.4 Es dürfen keine nachträglichen Umbauten und / oder Erneuerungsarbeiten am Baukörper stattfinden, an dem das Produkt 
verwendet wurde. 

2.5 Folgende Beeinträchtigungen des Produkts sind nicht von der Garantie umfasst:

2.5.1. Farbveränderungen, Flecken, normaler Verschleiß, optische Beeinträchtigungen, materialbedingte leichtere Verän-
derung des Produkts etc., die für den Garantiezeitraum als normal und unvermeidbar zu bezeichnen sind und die 
für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts unerheblich sind,

2.5.2. Schäden, die auf Planungs- und Verarbeitungsfehler, unsachgemäße Lagerung, Nichteignung der Unterkonstruk-
tion oder mangelnden Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung zurückzuführen sind,

2.5.3. Schäden, die durch höhere Gewalt (z. B. Blitzschlag, Sturm, Hagel, Erdbeben, Überschwemmung etc.), Vandalis-
mus, mechanische Einwirkungen, extreme Temperaturen oder unsachgemäße Nutzung hervorgerufen wurden

2.5.4. Folgeschäden, die durch die Nichteinhaltung der in dieser Ziffer 2.5 enthaltenen Bedingungen entstanden sind.

2.6 Die Meldung eines Garantiefalls muss durch den Garantienehmer unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen 
ab Kenntnis des Mangels oder Schadens in Textform gegenüber dem Hersteller erfolgen. Dabei ist eine Kopie des Kauf-
vertrages oder eines Rechnungsnachweises vorzulegen.

3. Rechtsfolgen / Garantiefolgen

3.1 Sollte innerhalb von zehn Jahren nach Einbau des Produkts ein Garantiefall auftreten, wird der Hersteller, gegebenenfalls 
nach einer Prüfung durch einen Sachverständigen, Material und Arbeitsleistung für den notwendigen Austausch des 
Produkts in dem schadhaften Bereich für den Garantienehmer kostenfrei zur Verfügung stellen. Davon nicht umfasst sind 
Beistellleistungen wie Kräne, Gerüste, etc. Eine Kostenübernahme für weitere Folgeschäden ist ausgeschlossen. Führt 
der Garantienehmer die Ausbesserung selbst oder durch Dritte durch, besteht kein Kostenerstattungsanspruch gegen den 
Hersteller.

3.2 Der Hersteller ist berechtigt, sich zur Durchführung von erforderlichen Ausbesserungen eines fachkundigen Dritten zu 
bedienen.

3.3 Der Hersteller übernimmt im Garantiefall die im Rahmen einer Besichtigung des Mangels anfallenden Kosten. Liegt kein 
Garantiefall vor, sind diese Besichtigungskosten von dem Kunden zu tragen.

3.4 Eine teilweise oder vollständige Ausbesserung aufgrund dieser Garantie verlängert den Garantiezeitraum nicht.

4. Schlussbestimmung

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 
11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISC) ist ausgeschlossen. Zwingende Verbraucherschutz-
vorschriften aus dem Land, in dem der Garantienehmer seinen Wohnsitz hat, bleiben unberührt.
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